
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/12/21 2004/08/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.2005

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2004/08/0067 E 24. Jänner 2006

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/08/0053 E 3. April 2001 RS 2 (Hier ohne den Zusatz)

Stammrechtssatz

Das Fehlen eines an sich unterscheidungskräftigen Merkmales persönlicher Abhängigkeit lässt im Hinblick darauf, dass

schon das Überwiegen dieser Merkmale bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung genügt, keinen zwingenden

Schluss darauf zu, dass die zu beurteilende Tätigkeit nicht der VersicherungspBicht unterliegt; es kommt vielmehr

darauf an, ob unter Berücksichtigung aller im Einzelfall gegebenen Umstände die Bestimmungsfreiheit des

Beschäftigten durch seine Beschäftigung weitgehend ausgeschaltet ist (Hinweis E 21.12.1993, 90/08/0224). (Im

konkreten Fall fehlt es mangels Vereinbarung einer Dxen oder sonstigen vom Arbeitserfolg unabhängigen Entlohnung

an einem von der Rechtsprechung bei Vertreterverhältnissen zur Unterscheidung zusätzlich herangezogenen

Kriterium.)

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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